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Oberösterreich

LAND

Oberösterreich

Leitfaden 2012
für die Förderung von 

Photovoltaikanlagen in oberösterreich

Photovoltaikanlagen sind Stromerzeugungsanlagen, 

die auf Basis von Sonnenenergie elektrische energie produzieren.
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I. Gesetzliche errichtungsvorschriften

A. Elektrizitätsrecht - Oö. ElWOG 2006

• stromerzeugungsanlagen - gleichgültig ob netzgekoppelt oder nicht - fallen grundsätzlich in den anwendungsbereich des 
Oö. elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2006 (Oö. elWOG 2006; lGBl. nr. 1/2006 idF. lGBl. nr. 72/2008).

• Anlagen kleiner als 30 kW Engpassleistung:
sind anzeigepflichtig gemäß § 6 abs. 3 ivm. § 7 abs. 1 z. 1 Oö. elWOG 2006; ihre errichtung oder erweiterung ist der 
Behörde vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich bekannt zu geben.

• Anlagen ab 30 kW Engpassleistung:
sind bewilligungspflichtig nach §§ 6 ff Oö. elWOG 2006; es ist ein Antrag auf erteilung einer elektrizitätsrechtlichen Bewilligung 
schriftlich beim amt der Oö. landesregierung, abteilung anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, einzubringen. 
Dem antrag ist ein von einer fachkundigen Person erstelltes Projekt in dreifacher ausfertigung anzuschließen, das jedenfalls 
zu enthalten hat:

1. eine technische Beschreibung mit angaben über standort, zweck, Umfang, Betriebsweise und technische ausführung der 
stromerzeugungsanlage (einschließlich der sicherheit der elektrischen systeme, anlagen und zugehörigen ausrüstungen);

2. einen Übersichtsplan, einen Katasterplan, aus dem der standort der stromerzeugungsanlage und die betroffenen Grundstücke 
mit ihren Parzellennummern ersichtlich sind, sowie eine Kopie des betreffenden auszugs aus dem Flächenwidmungsplan;

3. lagepläne über standort, Umfang und alle wesentlichen teile der stromerzeugungsanlage sowie über die abstände von den 
öffentlichen verkehrsflächen und den übrigen nachbargrundstücken;

4. schnitte der Gesamtanlage und der wesentlichen anlagenteile; 

5. Die namen und anschriften der eigentümer der Grundstücke, auf denen die stromerzeugungsanlage errichtet oder wesentlich 
geändert werden soll, sowie der eigentümer der an diese Grundstücke unmittelbar angrenzenden Grundstücke; 

6. eine Darlegung der zu erwartenden Immissionen und Umweltauswirkungen;

7. angaben über die art der eingesetzten Primärenergieträger und die Maßnahmen der energieeffizienz;

8. eine stellungnahme des jeweiligen netzbetreibers, in dessen netz die anlage einspeist.

• Die anzeige- bzw. Bewilligungspflicht gilt sowohl für die Errichtung von neuen, als auch für die Erweiterung bzw. wesentliche 
Änderung von bestehenden Photovoltaikanlagen. 

Auskünfte zur ElWOG-Bewilligung:
land OÖ, abteilung anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, tel.: 0732/7720-15145, 15608 oder 15603
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B. Sonstige Rechtsvorschriften

neben der in jedem Fall erforderlichen elWOG-Bekanntgabe bzw. -Bewilligung nach dem oö. elektrizitätsrecht beim amt der Oö. 
landesregierung, kann sich auch eine Bewilligungs- oder anzeigepflicht bei der zuständigen Gemeinde (raumordnungsrecht, …)
bzw. bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (naturschutzrecht, Wasserrecht, Forstrecht, …) ergeben; dies kann etwa bei
stromerzeugungsanlagen der Fall sein, die auf Freiflächen im Grünland bzw. in der Nähe von Gewässern errichtet werden. 

II. Förderungen

a. Tarifförderung gemäß Ökostromgesetz (ÖsG) für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen mit einer Modulleistung größer als 
5 kWpeak

• netzgekoppelte Photovoltaikanlagen mit einer Modulspitzenleistung größer als 5 kWpeak werden im rahmen der verfügbaren
Fördermittel nach dem Ökostromgesetz (ÖsG; BGBl. I nr. 149/2002 idF. BGBl. I nr. 75/2011) in Form eines erhöhten laufenden 
einspeisetarifs für 13 Jahre gefördert. Die auszahlung des tarifs erfolgt durch die abwicklungsstelle für Ökostrom aG (OeMaG). 

• Für im Jahr 2012 mit der OeMaG abgeschlossenen stromabnahmeverträge für neu errichtete oder erweiterte Photovoltaikanlagen 
gelten die tarife gemäß der Ökostromverordnung 2012 (ÖsvO 2012; BGBl. II nr. 471/2011). Bei anlagenerweiterungen können 
sich entsprechende Mischtarife ergeben, die von der OeMaG errechnet werden. 

• tarife gemäß der ÖsvO 2012: 
Für Photovoltaikanlagen, die ausschließlich an oder auf einem Gebäude 
oder einer Lärmschutzwand angebracht sind:
• über 5 kWpeak bis einschließlich 20 kWpeak ................................................................................................. 27,60 cent/kWh
• über 20 kWpeak ................................................................................................................................................. 23 cent/kWh

Für Photovoltaikanlagen, die NIChT ausschließlich an oder auf einem Gebäude 
oder einer Lärmschutzwand angebracht sind:
• über 5 kWpeak bis einschließlich 20 kWpeak ...................................................................................................... 25 cent/kWh
• über 20 kWpeak ................................................................................................................................................. 19 cent/kWh

• Voraussetzungen für den erhalt des erhöhten einspeisetarifes sind, dass
• sämtliche erforderliche Bewilligungen bzw. Anzeigen vorliegen,
• die Photovoltaikanlage als Ökostromanlage anerkannt ist (Anerkennungsbescheid gemäß § 7 Ökostromgesetz),
• ein Förderantrag bei der OeMAG (www.oem-ag.at) gestellt wurde und
• ein ausreichendes Förderungskontingent bei der OeMAG zur verfügung steht.

erst dann schließt die OeMaG einen Stromabnahmevertrag mit dem anlagenbetreiber ab; dieser vertrag gilt als 
Förderzusage für die auszahlung des erhöhten einspeisetarifs.

• Gemäß § 5 abs. 1 z 27 ÖsG gelten mehrere, in einem örtlichen Zusammenhang stehende Ökostromanlagen, 
als einheitliche Anlage, auch wenn sie von verschiedenen Personen betrieben werden. 

• steuerrechtliche Fragen sind mit der OeMaG bzw. dem Finanzamt zu klären. 

• Nach Ablauf der auszahlung der erhöhten Einspeisetarife gemäß § 11 ÖSG durch die OeMaG besteht die Möglichkeit, 
den Photovoltaikstrom an die OeMAG zum Marktpreis gemäß § 20 ÖSG oder an einen Stromhändler bzw. -abnehmer
nach Wahl des anlagenbetreibers zu einem mit diesem selbst vereinbarten Preis zu verkaufen. 

http://www.oem-ag.at/
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• Die Verordnungen über die Festsetzung der Ökostromtarife gemäß § 11 ÖSG bzw. der jeweils aktuelle Marktpreis 
gemäß § 20 ÖSG sind auf der homepage der energie-control austria (www.e-control.at) oder der OeMaG (www.oem-ag.at) 
abrufbar. 

• AChTUNG: Das OeMAG-Kontingent 2012 für die Förderung von Photovoltaikanlagen ist bereits erschöpft. Es können 
weiterhin Förderanträge für Photovoltaikanlagen bei der OeMAG gestellt werden, denn falls bereits gestellte anträge 
aufgrund fehlender Unterlagen nach ablauf der 6-Wochen-Frist abgelehnt oder Förderanträge von den antragstellern zurück
gezogen werden, ist ein nachrücken in das Kontingent möglich. 

• Vorgehensweise für den Erhalt eines erhöhten Einspeisetarifs gemäß ÖSG:

1. bei einem befugten Unternehmen: Angebot einholen
2. beim netzbetreiber: Netzzugang und Einspeiszählpunkt beantragen
3. beim land OÖ: ElWOG-Bewilligung (ab 30 kW) beantragen bzw. ElWOG-Bekanntgabe (kleiner als 30 kW) samt 

den erforderlichen Unterlagen einbringen ; allenfalls zusätzlich erforderliche Bewilligungen bzw.  Anzeigen bei 
Bezirksverwaltungsbehörde oder Gemeinde beantragen bzw. einbringen, z.B. bei anlagen auf 
Freiflächen im Grünland, in naturschutzgebieten, in der nähe von Gewässern etc. 

4. beim land OÖ: Antrag für Ökostrom-Anerkennungsbescheid (§ 7 ÖSG) stellen 
5. für die elWOG-Bekanntgabe gemäß § 6 abs. 3 (Pkt. 3.) und den antrag auf anerkennung als Ökostromanlage gemäß § 7 

ÖsG (Pkt. 4) das gemeinsame Formular UWD-AUWR/E-7 vollständig ausgefüllt samt den erforderlichen 
Unterlagen beim land OÖ einbringen (Formular ist abrufbar unter: www.land-oberoesterreich.gv.at > themen 
> Umwelt > Formulare > netzgeführte Photovoltaikanlagen); sobald die antragsunterlagen vollständig vorliegen, wird 
der anerkennungsbescheid ausgestellt und per Post an den anlagenbetreiber übermittelt; dieser anerkennungsbescheid 
wird für die antragstellung bei der OeMaG benötigt 

Antragsunterlagen für Land OÖ:
• Unterlagen zum anlagenstandort (z.B. lageplan oder Orthofoto mit eingezeichnetem Anlagenstandort;

siehe z.B. www.doris.ooe.gv.at) 
• angbot (oder rechnung) mit genauen Leistungsdaten der Photovoltaikanlage und technischen 

Datenblättern von Modul und Wechselrichter 
• stellungnahme des netzbetreibers für den netzzugang samt Photovoltaik-Einspeisezählpunkt

(oder netzzugangsvertrag, wenn bereits vorhanden) 
• allenfalls Bewilligungen anderer Behörden, falls diese zusätzlich erforderlich sind

6. bei der OeMaG: Stromabnahmevertrag beantragen (falls noch kein anerkennungsbescheid gemäß § 7 ÖsG vorliegt, 
muss dieser binnen 6 Wochen nachgereicht werden, ansonsten erlischt der antrag und muss neu eingebracht werden); 
www.oem-ag.at > antragsformular: http://www.oem-ag.at/green_energy/Foerderantrag/index.html 

7. hinweise: Der nachweis der erfolgten Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage hat durch eine fristgerechte Wechsel-/
neuanlageninformation durch den netzbetreiber an die OeMaG gemäß den geltenden sonstigen Marktregeln und den 
jeweiligen verteilernetzbedingungen zu erfolgen. Wird eine anlage nicht binnen 24 Monaten nach annahme des vertrages 
mit der OeMaG in Betrieb genommen, gilt der vertrag mit der OeMaG als aufgelöst. 

Auskünfte: 
• hinsichtlich Anerkennung als Ökostromanlage: land OÖ, abteilung anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, 

Bahnhofplatz, 4021 linz, zimmer 5c907, tel.: 0732/7720-15607 oder 15604, e-Mail: en.auwr.post@ooe.gv.at, 
Internet: www.land-oberoesterreich.gv.at 

• hinsichtlich Einspeisetarife: OeMaG abwicklungsstelle für Ökostrom aG, alserbachstraße 14-16, 1090 Wien, 
tel.: 05/78766-10, e-Mail: kundenservice@oem-ag.at, Internet: www.oem-ag.at 
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B. Investitionsförderung des KLI.EN für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen bis 5 kWpeak-Modulleistung
(PV-Förderaktion 2012)

Der Klima- und energiefonds (KlI.en) bzw. die abwicklungsstelle Kommunalkredit Public consulting Gmbh (KPc) fördert 
netzgekoppelte Photovoltaik-anlagen bis zu einer leistung von 5,00 kWpeak, die überwiegend privat genutzt werden. 
Informationen über den start der Pv-Förderaktion 2012 werden laufend auf der homepage von KlI.en (www.klimafonds.gv.at) bzw. 
KPc (www.umweltfoerderung.at) publiziert. 

Auskünfte (bei der zuständigen abwicklungsstelle): 
Kommunalkredit Public consulting Gmbh (KPc), türkenstraße 9, 1092 Wien, 
tel.: 01/31631-730, Internet: www.umweltfoerderung.at 

C. Photovoltaikanlagen ohne Netzkopplung (Inselanlagen)

• Förderungsvoraussetzungen: stromerzeugungsanlagen zur eigenversorgung in Insellagen ohne Möglichkeit zum netzzutritt 
(z.B. Berghütten). 

• Förderwerber: natürliche und juristische Personen die unternehmerisch tätig sind, sonstige unternehmerisch tätige 
Organisationen, vereine und konfessionelle einrichtungen. 

• Förderhöhe und Voraussetzungen Bund: standardförderungssatz: 30 % der förderungsfähigen Kosten; zuschlags-
möglichkeiten: 5 % für anlagen in hochalpinen (ab 1.200 m seehöhe) bzw. in ökologisch sensiblen Gebieten; 5 % bei gleichzeitiger 
Umsetzung mehrerer Maßnahmen; 5 % (max. 10.000 euro) eMas und Umweltzeichenzuschlag; antragstellung muss vor 
errichtung der anlage erfolgen; Mindest-Investition 10.000 euro. 

• Förderhöhe und Voraussetzungen Land: Förderungen als „De-Minimis“-Beihilfe: bis zu 60 % der Bundesförderung, maximal 
jedoch 15 % der umweltrelevanten Investitionskosten; Förderungen über der „De-Minimis“-Grenze: bis zu 40 % und allfällige 
zuschläge (alle Förderungsstellen kumuliert) der von der KPc anerkannten umweltrelevanten Mehrinvestitionskosten, maximal 
jedoch 15 % der umweltrelevanten Investitionskosten. Das land Oö. kann nur Förderungen bis zu den beihilfenrechtlichen 
höchstgrenzen gewähren. sollten mit der gewährten Bundesförderung die beihilfenrechtlichen höchstgrenzen bereits erreicht 
werden, so können keine zusätzlichen landesförderungsmittel gewährt werden. Der antrag auf zusätzliche landesförderung 
muss vor Baubeginn bzw. liefertermin bei der landesförderstelle bzw. der KPc einlangen. Das ansuchen muss von der KPc 
positiv beurteilt sein. 

• Laufzeit Landesförderung: 1. Jänner 2012 bis 31. Dezember 2013 und nach Maßgabe der vorhandenen finanziellen Mittel. 

Auskünfte:
• land OÖ, abteilung Umweltschutz, tel.: 0732/7720-13638, www.land-oberoesterreich.gv.at > themen > Umwelt > 

Förderungen > Umwelt- und energieförderungen im nicht-Wohnbereich > stromproduzierende anlagen 
• Kommunalkredit Public consulting Gmbh (KPc), türkenstraße 9, 1092 Wien, 

tel.: 01/31631-719, e-Mail: kpc@kommunalkredit.at, Internet: www.umweltfoerderung.at > Umweltförderung 
Betriebe > energieversorgung > stromerzeugung in Insellage auf Basis erneuerbarer energieträger 
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